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tarifverhandlungen und Beamte 
Wie passt das zusammen? 

(teil 2)
Im letzten Satz des Leitartikels der 

Mai-Ausgabe des Landesjournal-
Sachsen habe ich den Leserinnen und 
Leser versprochen, dass ich mich im 
Leitartikel der Juli-Ausgabe noch 
einmal zum Problem der Übernahme 
des Tarifergebnisses auf die Beamtin-
nen und Beamten äußern werde. Die-
ses Versprechen setze ich hiermit um.

Vor zwei Monaten wies ich darauf 
hin, dass die Verhandlungsparteien 
noch vor Ostern ein verfassungskon-
formes und für alle akzeptables Er-
gebnis erreichen wollten. Und ich 
denke, dass wir genau dies geschafft 
haben. In der Woche vor Ostern wur-
de die Vereinbarung vom Finanzmi-
nister und den Gewerkschaften (dar-
unter die Gewerkschaft der Polizei 
`GdP` Sachsen) unterzeichnet und der 
Inhalt durch uns sofort den Mitglie-
dern bekanntgegeben (NEWS auf der 
Homepage vom 12. April 2017). 

Ich bin auch froh darüber, dass unse-
re Mitglieder meinem Rat gefolgt sind 
und die zähen Verhandlungen ohne 
jegliches Palaver abgewartet und der 
Gewerkschaft der Polizei Sachsen ver-
traut haben (zumindest entnehme ich 
dies den bei mir eingegangenen Emails 
oder sonstigen Kommunikationen).

Hier noch einmal das Ergebnis der 
Verhandlungen in Kurzfassung:

1.  Rückwirkend zum 1. Januar 2017 
gibt es für alle Beamten (einschließ-
lich der Versorgungsempfänger) 2 
Prozent mehr, ab dem 1. Januar 
2018 noch einmal 2,35 Prozent.

2.  Die Bezüge für Anwärter, Referen-
dare und Beamte auf Widerruf er-
höhen sich in beiden Jahren jeweils 
zum 1. Januar um 35 EUR. 

3.  Im Jahr 2017 erhält jeder Beamte 
bis zu einem Grundgehalt von 
3.200 EUR nach der Besoldungser-
höhung um 2 Prozent eine Einmal-
zahlung von 100 EUR.

4.  Ab 1. Januar 2018 werden die End-
stufen in allen Besoldungsgruppen 
zusätzlich zu den 2,35 Prozent ver-
sorgungswirksam um 1,12 Prozent 
angehoben (also um 3,47 Prozent). 
Davon profitieren auch die aktuel-
len Versorgungsempfänger.

5.  Ab 1. Oktober 2018 gibt es einen 
ruhegehaltfähigen Zuschlag von 
1,03 Prozent ab Besoldungsgruppe 
A 9 aufwärts nach fünfjähriger 
Wartezeit in der Endstufe. 
Ich bin mir sicher, dass dieses Er-

gebnis einem Vergleich mit anderen 
Bundesländern sehr gut standhält 
und für alle akzeptabel ist. Genauso 
sicher bin ich mir, dass weder das Zu-
standekommen noch der konkrete In-
halt nicht von jedem Einzelnen voll-
umfänglich verstanden wird. Deshalb 
an dieser Stelle der Versuch, etwas 
Licht in das Dunkel zu bringen.

Im Allgemeinen:

Ausschlaggebend für den doch et-
was ungewohnten Inhalt der Verein-
barung waren (wie bereits im Mai 
erwähnt) die Beschlüsse des Bundes-
verfassungsgerichtes aus dem Jahre 
2015. Eine der fünf aufgestellten For-
derungen (Parameter) der Bundesrich-
ter war, vereinfacht ausgedrückt, dass 
sich die Bezahlung der Tarifbeschäf-
tigten und die der Beamten nicht allzu 
weit voneinander entfernen dürfen 
(sogenannte 5 Prozent-Hürde). 

Dies wurde im Jahr 2016 erstmalig 
durch die Nachzahlung und die Erhö-
hung der Besoldung der Beamten um 
2,61 Prozent zum 1. Juli 2016 korri-
giert.

Dementsprechend besteht nach je-
der Tariferhöhung in der Folgezeit die 
Notwendigkeit, diese Erhöhung für 
die Beamtinnen und Beamten zu 
übernehmen.

Fortsetzung auf Seite 2

Hagen Husgen
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Bitte beachten:
Der Redaktionsschluss für das 

Landesjournal Sachsen, Ausgabe 
Juli 2017, war der 2. Juni 2017, für 
die Ausgabe August 2017 ist es 
der 30. Juni  2017 und für die Aus-
gabe September 2017 ist es der 4. 
August 2017. 

Hinweise:
Das Landesjournal versteht sich 

nicht nur als Informationsquelle, 
sondern auch als Kommunikations-
forum für die sächsischen Kollegin-
nen und Kollegen. Zuschriften sind 
daher ausdrücklich erwünscht.

Die Redaktion behält sich jedoch 
vor, Leserbriefe gekürzt zu veröf-
fentlichen. Für unverlangt einge-
sandte Manuskripte oder Fotos 
übernehmen wir keine Gewähr für 
Veröffentlichung oder Rücksen-
dung. Namentlich gekennzeichne-
te Artikel stellen nicht in jedem Fall 
die Meinung der Redaktion dar.

Die Redaktion

So kam auch die Vereinbarung des 
Punktes 5. zustande. Bei den Tarifver-
handlungen wurde ab der Entgelt-
gruppe 9 eine zusätzliche Erfahrungs-
stufe eingeführt. Unsere 
Verhandlungsbasis dafür, dass es ab 
dem 1. Oktober 2018 (Datum resul-
tiert aus dem Tarifergebnis) nochmals 
zu einem (wiederum ruhegehaltsfähi-
gen) Zuschlag in Höhe von 1,03 Pro-
zent kam.

Die „krummen“ Prozentzahlen 
sind das Ergebnis von unzähligen Be-
rechnungen, die wiederum auf den 
aufgestellten und von beiden Ver-
handlungsparteien einzuhaltenden 
Parametern des Bundesverfassungs-
gerichtes basieren. Verfassungskon-
formität schwebte über den Verhand-
lungen!

Ich möchte nochmals betonen, 
dass wir als Gewerkschaft der Poli-
zei bei den Verhandlungen jederzeit 
den Solidargedanken unserer Orga-
nisation vor Augen hatten und alles 
versucht haben, alle Kolleginnen 
und Kollegen so gerecht wie mög-
lich mit ins Boot zu holen. Genau 
diese Philosophie haben wir vertre-
ten, indem wir durchgesetzt haben, 
dass auch unsere Versorgungsemp-
fänger vom Tarifergebnis vollum-
fänglich profitieren (was in diesem 
Umfang nicht unbedingt zu erwar-
ten war). Vielleicht kostete dies den 
aktiven Beamten das eine oder an-
dere Hundertstel hinter dem Kom-
ma – doch jeder von uns wird früher 
oder später in den Ruhestand ver-
setzt und dann erfahren, was ich da-
mit meine.

Eine Übernahme des Tarifergeb-
nisse eins zu eins und doch ganz an-
ders. Deshalb an dieser Stelle noch-
mals ein Verweis auf meinen Satz aus 
der Mai-Ausgabe: „Diese Systeme 
können nicht ohne weiteres eins zu 
eins übertragen werden.“ Und genau 
dies ist der Grund der oben darge-
stellten Abweichungen.

Wie gesagt, ein akzeptables Ergeb-
nis, dem wir als Gewerkschaft der Po-
lizei Sachsen und damit als Mitver-
handlungsführer unser Einverständnis 
gaben (unter Berücksichtigung aller 
Kompromissangebote).

Nun ist es an der Zeit, dass dieses 
Ergebnis so schnell wie möglich um-
gesetzt wird. 

Fortsetzung von Seite 1

Im Konkreten:

Zu den Punkten 1. und 2. dürfte 
meines Erachtens kein großer Erläu-
terungsbedarf bestehen. Sie beinhal-
ten die Übertragung der linearen Er-
höhung der Entgelte auf die Beamten 
und Versorgungsempfänger und die 
Erhöhung der Auszubildendenent-
gelte auf die Anwärter, so wie es auch 
in den Tarifverhandlungen vereinbart 
wurde.

Die Einmalzahlung in Höhe von 
100 EUR bis zu einem Grundgehalt 
von 3.200 EUR im Punkt 3. ist eine Art 
Referenz an die „unteren“ Besol-
dungsgruppen, da eine reine Über-
nahme der Sozialkomponente „min-
destens 75 EUR“ (die wir sehr gern 
übernommen hätten) aufgrund der 
Beschlüsse des Bundesverfassungs-
gerichtes im Beamtenrecht nicht ver-
fassungskonform wäre (u. a. wegen 
der Einhaltung des Abstandsgebotes 
zwischen den einzelnen Besoldungs-
gruppen als weiterer der bereits er-
wähnten fünf Parameter).

Es ist mir bewusst, dass somit eine 
Vielzahl von Kolleginnen und Kolle-
gen im Jahr 2017 nicht an die Höhe 
dieser Mindesterhöhung heranrei-
chen - aufgefangen wird dies neben 
der 100 EUR-Zahlung aber zusätzlich 
durch die Vereinbarung im Punkt 4. - 
eine weitere versorgungswirksame 
Erhöhung der Endstufen aller Besol-
dungsgruppen. Hier liegt die Beto-
nung auf aller, da bei den Beamtin-
nen und Beamten somit auch die 
„unteren Besoldungsgruppen“ davon 
betroffen sind, was durchaus als ein 
Erfolg der Gewerkschaften bezeich-
net werden kann. Davon profitieren 
letztendlich (wenn auch erst zu einem 
späteren Zeitpunkt) alle Kolleginnen 
und Kollegen ein Leben lang. 

Man darf also nicht nur das „Jetzt“ 
und „Gleich“ im Blick haben, son-
dern auch die Nachhaltigkeit. Uns 
war es wichtig, dass die Ergebnisse 
soweit wie möglich tabellenwirksam 
und somit auch für die Zukunft gesi-
chert werden. Weitere einmalige 
Zahlungen wären zwar eine nette 
Momentaufnahme, doch auch ganz 
schnell verpufft und vergessen. In Ta-
bellen verankerte Werte sind hinge-
gen dauerhafte Zahlungen, die sich 
im Laufe der Jahre summieren.
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Es existiert bereits ein Entwurf ei-
nes „Gesetzes zur Änderung beam-
tenrechtlicher Vorschriften 2017“, zu 
welchem die Gewerkschaften im 
Monat Mai schriftlich Stellung bezie-
hen konnten. Darin sind die oben er-
wähnten Vereinbarungen als auch in 
das Sächsische Besoldungs- und das 
Sächsische Beamtenversorgungsge-
setz überführt worden. Da es sich bei 
diesem Gesetzesentwurf jedoch le-
diglich um die Umsetzung der von 
den Gewerkschaften unterzeichne-
ten Vereinbarung handelt, haben 
sich die Ausführungen der Gewerk-
schaften verständlicherweise in 
Grenzen gehalten und sich auf klei-
nere Nach- bzw. Verständnisfragen 
beschränkt.

In der Folgezeit haben die ver-
schiedenen Ausschüsse und Arbeits-
kreise im Sächsischen Landtag die 

SENiORENgRUppE BEziRkSgRUppE LEipzig

Auf zur kulinarischen Reise 
nach Altenburg

Die Ausfahrt der Seniorinnen und 
Senioren der Bezirksgruppe polizeidi-
rektion Leipzig findet am Mittwoch, 
dem 13. September 2017, statt.

Treffpunkt ist 8.45 Uhr, am Mitte-
leingang Paunsdorf-Center, Richtung 
Straßenbahn (ehemals Kartoffelhaus). 
Abfahrt ist pünktlich 9.00 Uhr.

Quelle: WikiABg - Selbst fotografiert, CC BY-SA 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.
php?curid=1021755

Verbindliche Anmeldungen neh-
men:

 
•	 die Kollegin Gabi Strohbach vom 

24. bis 28. Juli 2017 unter Telefon-
nummer: 0341 4226424,

•	 der Kollege Herbert Müller vom 
30. Juli 2017 bis 4. August 2017 un-
ter Telefonnummer: 0341 4797603,

•	 der Kollege Egbert Mai vom 7. bis 
10. August 2017 unter Telefon-
nummer: 0341 9414726 

•	 und für die Nachzügler am 14. 
und 15. August 2017 die Kollegin 
Rose-Marie Kundt unter der Tele-
fonnummer: 034291 33271 oder 
Handy-Nr.: 0176 54751860 entge-
gen.

Hinweis: Aufgrund geringer 
Platzkapazitäten können vorerst nur 
GdP-Mitglieder berücksichtigt wer-
den. Weitere Interessenten können 
sich auf die Warteliste setzen lassen, 
die bei freien Plätzen Informiert 
werden.

Rose-Marie Kundt

Möglichkeit der Beratung wahrge-
nommen. 

Nach meinen Erkenntnissen hat 
der Haushalts- und Finanzausschuss 
schon am 31. Mai 2017 „grünes 
Licht“ für den Gesetzesentwurf ge-
geben und daraufhin sollte am 21. 
und 22. Juni 2017 dieses Thema auf 
der Tagesordnung einer der letzten 
beiden Plenarsitzungen im Sächsi-
schen Landtag vor der parlamenta-
rischen Sommerpause stehen. Ob es 
tatsächlich so war, kann ich zum 
Zeitpunkt des Schreibens dieser 
Zeilen nicht voraussehen. Aber je-
der hat die Möglichkeit, die sächsi-
sche Politik zu verfolgen – die GdP 
Sachsen wird auch umgehend be-
richten.

Bleibt also abzuwarten, wann die-
ses Gesetz in Kraft tritt.

Die Verhandlungen 2017 werden 
unsere Grundlage für die kommen-
den Jahre sein. Entsprechendes En-
gagement und höchstmöglicher Ein-
satz der Vorstände der GdP Sachsen 
und selbstverständlich auch meiner-
seits zur Verbesserung aller Rahmen-
bedingungen sind Euch gewiss. Im 
Gegenzug dafür darf ich aber auch 
erwarten, dass sich alle Mitglieder 
der GdP Sachsen (soweit es ihnen 
möglich ist) auch in Zukunft an Akti-
onen beteiligen, die der Erhöhung 
der Tarifentgelte dienen. 

Denn eines dürfte nun klargewor-
den sein: Tarifverhandlungen und Be-
amte passen zusammen!

Ich zähle auf Euch!

Euer 
Hagen Husgen
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„Ordner einer Versammlung und deren 
Überprüfbarkeit“ im sächsischen Versamm-

lungsgesetz und der polizeilichen praxis - teil ii
Leider wird dieses sächsische Ur-

teil von der Polizei/-behörde in Sach-
sen nicht oder nur selten herangezo-
gen. In Kontaktaufnahmen zwischen 
den Versammlungsleitern und den 
Führungsbeamten der Polizei wurden 
zum Teil Absprachen getroffen, die 
genau in dieser Problematik seitens 
der Versammlungsleitung als nicht 
zufriedenstellend bewertet wurden. 
Dabei ist es mittlerweile keine Aus-
nahme, dass sofort anwaltschaftlicher 
Beistand in Person mit herangeführt 
wird und dieser versucht, mit ihm be-
kannten Gerichtsurteilen dem Gefor-
derten zu widersprechen. Begründet 
in der Risikoabwägung oder auch 
eingeschüchtert aufgrund vermeint-
lich politischer Zwänge neigen die 
Polizeiführer des Einsatzes dazu, ge-
troffene Entscheidungen zu überstim-
men oder von Anfang an in die De-
fensivrolle gegenüber der 
Versammlung zu verfallen. Dass die 
regionalen Unterschiede polizeilicher 
Entscheidungen auch den Versamm-
lungsleitern/innen bekannt sind und 
sie dann örtlich angepasst in Erschei-
nung treten, sollen die folgenden Bei-
spiele zeigen.

Bei einem Aufzug am 3. Oktober 
2015 gegen die asylfeindlichen Ge-
schehnisse in Heidenau hatte die Ver-
sammlungsleiterin zwar erhebliche 
Schwierigkeiten, die geforderten 
Ordner/innen vorzuweisen. Als die 
Polizeiführung aber verdeutlichte, 
dass nur mit der Einhaltung dieser 
Beschränkung der angezeigte Aufzug 
stattfinden werde, wurde die gefor-
derte Zahl erfüllt und die „Geeignet-
heit“ der Ordner/innen konnte prob-
lemfrei anhand des ausgehändigten 
Bundespersonalausweises unter Zu-
hilfenahme der polizeilichen Aus-
kunftssystem überprüft werden.

Eine andere Versammlungslage 
vom 24. Oktober 2016 in Leipzig bzw. 
Markkleeberg, bei denen die Ver-
sammlungsleiterin in beiden Fällen 
als Anzeigerin und Versammlungslei-
terin auftrat, zeichnete leider ein an-
deres Bild. Beim Kontaktgespräch 
zum ersten Aufzug „5 Years of Anger 
& Sorrow – Fight Racism!“ wurden 
durch die Anzeigerin und deren an-

wesenden Rechtsbeistand weder die 
ausreichende Zahl von Ordnern be-
nannt, noch wurden diese der Polizei 
vorgezeigt (Punkt I Nr. 6 Beschrän-
kungsbescheides der Stadt Leipzig 
vom 22. Oktober 2015). Als man aber 
genau dies verlangte, um zumindest 
die geforderte Volljährigkeit überprü-
fen zu können, versuchte der Rechts-
beistand die Beamten mit einer Fülle 
an Urteilen einzuschüchtern. Da dies 
die handelnden Entscheider nicht 
ausreichend beeindruckte, verlangte 
man den Gesamteinsatzleiter vor Ort. 
Mit der nun entstandenen Drucksitu-
ation, die einen reibungslosen Ablauf 
der zeitlichen Abfolgen weiterer De-
monstrationen gefährdeten, ließ die-
ser die Versammlungsleiterin gewäh-
ren und gestattete den Aufzug in der 
von ihr gewünschten Form.

Zu einem späteren Zeitpunkt des 
gleichen Tages trafen beide Seiten 
(Versammlungsleiterin und Polizei-
kräfte der vorangegangen Versamm-
lung) in Markkleeberg erneut aufein-
ander. Auch dort verlangte der 
handelnde Zugführer bei der Kon-
taktaufnahme die Einhaltung des Be-
schränkungsbescheides des Land-
kreises Leipzig zu ihrer Versammlung 
„Gegen jeden Rassismus“. Dort wur-
de in Nummer 1 ein Verhältnis von 
Teilnehmern und Ordnern von 1:25 
festgelegt. Außerdem sollten diese 
laut Punkt 2.11 „…ehrenamtlich, voll-
jährig und zuverlässig sein. Vorstra-
fen, insbesondere aus Anlass der Be-
gehung von Rohheit- und 
Eigentumsdelikten bzw. speziell im 
Zusammenhang mit dem Versamm-
lungsgesetz begründen sachliche 
Zweifel an der Qualifikation. Sie sind 
weiterhin der Polizei und der Ver-
sammlungsbehörde vor Beginn der 
Versammlung vorzustellen.“

Auch hier führte dies zu Meinungs-
verschiedenheiten beider Parteien. 
Sowohl die vor Ort befindlichen Ver-
treter der Versammlungsbehörde als 
auch der dort zuständige Polizeibe-
amte beharrten auf ihrer Entschei-
dung. Dadurch entstand erneut ein 
zeitlicher Verzug und die Leiterin 
versuchte angestrengt, Ordner/-in-
nen zu rekrutieren. Erst mit dem Er-

scheinen des Polizeiführers des Ge-
samteinsatzes offenbarten sich ihr 
neue Möglichkeiten. Sie trat in ein 
Gespräch mit diesem und erreichte 
ein ihr zufriedenstellendes Ergebnis. 
Mit einer abgeschwächten Zahl von 
Ordnern und ohne deren Vorstellung 
(Überprüfung) führte sie ihre Kund-
gebung durch. Im Verlauf der Ver-
sammlung verlegte die Leiterin ihren 
Versammlungsort willkürlich in Rich-
tung des gegnerischen Lagers, über-
lief Polizeisperren und Versamm-
lungsteilnehmer konnten dadurch an 
Blockadeaktionen teilnehmen. Eine 
geforderte offizielle Beendigung der 
Versammlung durch die Leiterin fand 
nicht statt.

Mit solchen unterschiedlichen Be-
wertungen untergraben sich die zu-
ständigen Behörden gegenseitig und 
polizeiliches Handeln wird für den 
Bürger unglaubwürdig. Schlimmer 
noch, das Rechtssystem und deren 
Anwender werden an der Nase her-
umgeführt.

Kritiker könnten ins Feld führen, 
dass die angeführten Urteile in einer 
Zeit gesprochen wurden, als es eben 
noch kein eigenständiges Sächsi-
sches Versammlungsgesetz gab und 
dies nun in einem neuen Licht be-
trachtet werden müsse. Weicht man 
allerdings von der 

Kommentierung bzw. der Ausle-
gung des OVG Bautzen vom 9. No-
vember 2001, in dem sehr wohl auf 
einen Zusammenhang zwischen der 
Geeignetheit und vergangener straf-
rechtlicher Auffälligkeiten abgestellt 
wird, mit Blick auf das Inkrafttreten 
des „neuen“ Sächsischen Versamm-
lungsgesetzes vom 2. Februar 2012 
ab, bleiben für den Anwender vor Ort 
scheinbar unlösbare Problemfelder.

Scheinbar werden die verschiede-
nen Auslegungen aber nur in den 
verschiedenen Rechtsabteilungen der 
Behörden geführt. Denn mit einer 
Entscheidung vom 2. Februar 2016 
untermauerte das Oberverwaltungs-
gericht Bautzen vorhergehende An-
sichten diesbezüglich deutlich.

Dabei wurde eine Ablehnung einer 
Fortsetzungsfeststellungsklage durch 
das VG Chemnitz aufgehoben. Ge-
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genstand der Verhandlung war eine 
Versammlungsanzeige für den 5. 
März 2011 unter dem Motto „Kein 
Frieden mit Nazis“ in Chemnitz. Da-
bei wurden von der zuständigen Ord-
nungsbehörde eine Aufzugsstre-
ckenänderung und eine 
Ausweispflicht der eingesetzten Ord-
ner verlangt.

Gegen diese Beschränkungen 
klagte der Anzeiger im Nachhinein. 
Während festgestellt wurde, dass die 
Klage wegen der Verlegung der Auf-
zugsstrecke begründet sei, erklärte 
man die Klage gegen die Beschrän-
kung die Ordner betreffend (Auflage 
1.5) für unbegründet.

Der Kläger führte an, dass (Rand-
nummer 9) 

„Die Auflage Nr. 1.5 betreffend den 
Einsatz von Ordnern sei rechtswidrig. 
Die Verpflichtung der Ordner zum 
Besitz eines Personalausweises und 
dessen Vorzeigen auf Verlangen sei 
unzulässig. Im Bescheid sei diese 
Auflage unter Bezug auf § 18 Abs. 2 
und § 19 SächsVersG ergangen. Das 
Sächsische Versammlungsgesetz sei 
hingegen vom Sächsischen Verfas-
sungsgerichtshof mit Urteil vom 19. 
April 2011 für nichtig erklärt worden.

 Es fehle an einer Rechtsgrundlage 
für eine Verpflichtung der Ordner 
ihre Personalien auf Verlangen der 
Polizei mitzuteilen. Die Auswahl der 
Ordner falle zudem in das Selbstbe-
stimmungsrecht des Veranstalters.“

Unter Randnummer 23 heißt es 
dazu:

„Die Auflage Nr. 1.5 betreffend die 
Verpflichtung der Ordner zur Identi-
tätskontrolle im Einzelfall einen gülti-
gen Personalausweis vorzuzeigen ist 
rechtmäßig, so dass die Fortsetzungs-
feststellungsklage insoweit ohne Er-
folg ist.“

In weiterer Folge wird darauf ein-
gegangen, inwieweit diese Beschrän-
kung in das Recht auf informationelle 
Selbstbestimmung eingreift. Da dies 
zweifelsohne bejaht werden muss, 
bliebe fraglich, ob die Auflage 1.5 le-
gitimiert sei.

Dazu führt das OVG Bautzen im 
vorliegenden Urteil unter Randnum-
mer 28 ff. aus:

„Die Zulässigkeit des Einsatzes von 
Ordnern ist in § 18 Abs. 2 VersammlG 
geregelt. Hiernach bedarf ihr Einsatz 
der polizeilichen Erlaubnis. Diese ist 
bei der Anmeldung zu beantragen 

und ergeht auf der Grundlage einer 
Ermessensentscheidung. Eine Versa-
gung der Erlaubnis kommt in Be-
tracht, wenn die für die Tätigkeit als 
Ordner gemeldete Person als unzu-
verlässig oder ungeeignet bekannt ist 
(SächsOVG, Urt v. 4. Juni 2009 – 3 B 
59/06-, juris Rn. 26 m. w. N.) Aus die-
ser Regelung, die nach § 19 Abs. 1 
VersammlG auch auf Aufzüge ent-
sprechend anwendbar ist, folgt nach 
der ständigen Rechtsprechung des 
Senats, dass die Polizei auch die Zu-
verlässigkeit von Ordnern überprüfen 
kann (SächsOVG, Urt v. 4. Juni 2002 
– 3 BS 103/02 - , juris Rn. 28). Die zu-
ständige Behörde muss die Möglich-
keit haben, die vom Veranstalter be-
stellten Ordner vor Beginn der 
Versammlung daraufhin zu überprü-
fen, ob sie die Voraussetzungen des § 
9 Abs. 1 VersammlG erfüllen (OVG 
NRW, Beschl. V. 9. Februar 2001 – 5 B 
180/01 -, juris Rn 10; Dietzel/Gintzel/
Kniesel, Versammlungsgesetz, 16. 
Auflage 2011, § 18 Rn. 24 m. w. N.; 
ähnlich Peters/Janz, Handbuch Ver-
sammlungsrecht, 2015, F Rn. 24). Et-
was anderes gilt nur dann, wenn die 
Versammlung und ihr Ablauf prog-
nostisch keinerlei Gefahr für die öf-
fentliche Sicherheit und Ordnung er-
warten lassen und auch sonst 
offensichtlich kein Anlass besteht, die 
Zuverlässigkeit und Geeignetheit der 
Ordner in Frage zu stellen.

Die Beurteilung der Zuverlässig-
keit und Geeignetheit eines Ordners 
hängt davon ab, ob die betreffende 
Person die Gewähr dafür bietet, dass 
sie ihre Aufgaben als Ordner ord-
nungsgemäß ausüben wird. Seine 
Aufgabe besteht in der Mitwirkung 
bei der Abwehr unmittelbarer Gefah-
ren für die öffentliche Sicherheit und 
Ordnung, die aus der Versammlung 
drohen. Hinreichende Tatsachen für 
die Annahme einer Unzuverlässigkeit 
können sich insbesondere aus ein-
schlägigen Vorstrafen ergeben 
(SächsOVG, Urt. V. 4. Juni 2009 a. a. 
O. Rn. 28 m. w. N.).

Die hiernach erforderliche Prüfung 
der Zuverlässigkeit von eingesetzten 
Ordnern sowie ihrer Volljährigkeit 
(vgl. § 18 Abs. 1, § 9 Abs. 1 Satz 2 Ver-
sammlG) ist aber nur möglich, wenn 
deren Identität bekannt ist, so dass 
die auf  Feststellung der Identität der 
Ordner gerichtete Auflage Nr. 1.5 zu-
lässig (vgl. SächsOVG, Beschl. V. 4. 
April 2002 a. a. O.; OVG NRW, a. a. 
O.). selbst wenn man hierzu als un-
mittelbare Ermächtigungsgrundlage 

– entgegen der vorgenannten Recht-
sprechung des Senats – nicht § 18 
Abs. 2 Satz 1 VersammlG als hinrei-
chend ansehen würde, wäre jeden-
falls § 15 Abs. 3 VersammlG eine hin-
reichende Rechtsgrundlage. Hiernach 
kann die zuständige Behörde eine 
Versammlung oder einen Aufzug auf-
lösen, wenn von den Angaben der 
Anmeldung abgewichen oder den 
Auflagen zuwidergehandelt wird 
oder wenn die Voraussetzungen für 
ein Verbot nach Abs. 1 oder Abs. 2 ge-
geben sind. Zwar enthält § 15 Abs.1 
VersammlG keine ausdrückliche Er-
mächtigung zum Erlass beschränkter 
Verfügungen in Gestalt von Aufla-
gen. Diese sind jedoch dessen unge-
achtet als milderes Mittel gegenüber 
der Auflösung einer Versammlung 
zulässig und von der Ermächtigung in 
§ 15 Abs. 3 VersammlG gedeckt (VG 
Freiburg, Urt. V. 17. Mai 2010 – 3 K 
464/09 -, juris Rn. 31 m. w. N.) 

Die Verpflichtung der vom Kläger 
gestellten Ordner, auf Verlangen ein 
gültiges Ausweispapier vorzulegen, 
stellt eine solche beschränkende Ver-
fügung dar. Sie dient der Sicherstel-
lung, dass die Ordner im vorgenann-
ten Sinne geeignet und volljährig 
(vgl. § 18 Abs. 1, § 9 Abs. 1 Ver-
sammlG) sind. Sie soll die polizeiliche 
Entscheidung über zulässige Verwen-
dung der Ordner nach § 18 Abs. 2 
Satz 1 VersammlG ermöglichen und 
dient damit der Kontrolle der Einhal-
tung der Auflage i.S. v. § 15 Abs. 2 
VersammlG. Dient die Verpflichtung 
zur Vorlage von gültigen Ausweispa-
pieren auf Anforderung der Sicher-
stellung einer Einhaltung der Auflage 
i. S. v. § 15 Abs. 3 VersammlG, bedarf 
es keiner konkreten Feststellung, dass 
einzelne Ordner zu einer unmittelba-
ren und konkreten Gefahr i. S. v. § 15 
Abs. 1 VersammlG für die Versamm-
lung werden könnten. Selbst wenn 
man für beschränkende Verfügun-
gen in diesem Zusammenhang das 
Erfordernis einer unmittelbaren Ge-
fahr für die öffentliche Sicherheit 
und Ordnung annähme (vgl. OVG 
Rh.-Pf., Urt. V. 10. Februar 2010 – 7 A 
11095/09 -, juris Rn. 34 ff. m. w. N.), 
dass also der Eintritt eines Schadens 
mit hoher Wahrscheinlichkeit zu er-
warten war, wäre dieses Kriterium 
hier erfüllt. Denn die Überprüfung 
der Zuverlässigkeit der Ordner die-
nende Auflage Nr. 1.5 wurde unter 
Bezugnahme auf die Gefahrenprog-
nose der Polizeidirektion Chemnitz-
Erzgebirge vom 1. März 2011 erlas-
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sen. Diese sah eine hohe abstrakte 
Gefährdung bei einem Aufeinander-
treffen der gegensätzlich orientierten 
Gruppierungen entweder vor, wäh-
rend oder nach den Versammlungen. 
Im Hinblick auf die beabsichtigte De-
monstration der Klägerin müsse mit 
erheblichen Gefahren und Störungen 
beim Zusammentreffen, sei es beab-
sichtigt oder unbeabsichtigt, mit Per-
sonen des rechten Spektrums gerech-
net werden. Eine gezielte 
Konfliktsuche mit dem rechten Klien-
tel könne nicht ausgeschlossen wer-
den bzw. sei zu vermuten. In den der 
Mobilisierung dienenden Internet-
veröffentlichungen werde zu Gewalt 
aufgefordert.“

Was bleibt als Resümee?

Wenn Entscheidungen oberster 
Gerichte schon nicht Anlass genug 
sind, den Gesetzgeber zu klaren 

Rechtsvorschriften zu bewegen, so 
sollte sich wenigstens die Exekutive 
in diesem vorgegebenen Rahmen be-
wegen.

Gesetze und Vorschriften sind kei-
ne „Kann-Bestimmungen“ und soll-
ten es auch nicht sein. Dies gilt erst 
recht, wenn es um die Ausübung und 
Wahrung von Menschenrechten 
geht. Gerade in Bereichen, die durch 
das Grundgesetz und die Sächsische 
Verfassung manifestiert werden, 
muss es für die Anwender – meistens 
den Beamten der Polizeibehörde 
oder eben dem Polizeivollzugdienst 
– konkrete Handlungsanweisungen 
geben.

Leider sind die Entscheidungen, 
die sofort am Ort des Geschehens ge-
fällt werden müssen, nie frei von poli-
tischen Zwängen und der daraus fol-
genden Presse. Aber ein Messen mit 
zweierlei Maß wird eben auch aus-
drücklich durch das Grundgesetz ver-
sagt. Beides, sowohl der Art. 8 GG als 

auch der Art. 3 GG, sind wichtige Er-
rungenschaften aus der deutschen 
Vergangenheit.

Natürlich sind Entschlüsse inner-
halb einer notwendigen Risikoabwä-
gung  unabdingbar, aber Zugeständ-
nisse in der Form: „Wenn sie jetzt 
machen können, was sie wollen, sind 
sie vielleicht beim nächsten Mal 
zahm.“ können nicht das Ziel sein.

Wünschenswert wäre eine klare Li-
nie innerhalb der sächsischen Polizei, 
die dem Beamten vor Ort seiner wich-
tigen Rolle gerecht wird und ihm 
Rechtssicherheit innerhalb der vorge-
gebenen gesetzlichen Rahmen ge-
währleistet.

Wenn eine Demokratie sämtliche 
politischen Meinungen aushalten 
muss und dies auch kann, wird sie 
erst recht ihren konsequenten Schutz 
verkraften.

Gedanken eines Beamten mit Führungs-
funktion in einer Einsatzhundertschaft.

Am Samstag, den 29. April 2017, 
12:30 Uhr fanden sich bei kühlen 
neun Grad und wolkenverhange-
nem Himmel die acht Läufer der 
Staffel des Polizeireviers Mittweida 
im Stadion am Schwanenteich in 
Mittweida zum 25. Landkreislauf 
Mittelsachsen nach und nach ein.

Anders als in den vorangegange-
nen Jahren ging eine reine Poli-
zeistaffel zu dieser Jubiläums- 
 auflage der beliebten Volkssport-
veranstaltung an den Start. Also nur 
aktive Polizisten des Polizeireviers 
Mittweida.

Der Dienststellenleiter Herr 
Bauch konnte zur  moralischen Un-
terstützung ebenfalls begrüßt wer-
den und fungierte sogleich als Foto-
graf für das Staffelfoto.

Pünktlich 13:30 Uhr erfolgte dann 
der Massenstart auf der Rasenfläche 
des Sportstadions, welcher durch 
die Trommelklänge der Kehrbrigade 
Chemnitz „eingeläutet“ wurde. Mit 
dem Startschuss wurden dann die 
ersten Läufer der 106 teilnehmen-

Polizeirevier Mittweida bei Jubiläum 
des Landkreislaufes Mittelsachsen

Staffel des polizeireviers Mittweida, v.l.: pHM Schmidke, pHM 
grimmer, pOk Voigt, pkin franke, pOM zesch, pMin Neubert, pHk 
Nestler, pHM Neubert foto: Jan Voigt

den Staffeln auf die Strecke ge-
schickt.

Nach 2 Stunden, 25 Minuten und 
37 Sekunden hatten alle Läufer des 

Polizeireviers Mittweida die insge-
samt 30,3 Kilometer absolviert und 
sicherten sich mit Platz 50 einen 
Rang im soliden Mittelfeld. In der 

Firmenwertung 
konnte der Ein-
zug in die „Top 
Ten“ mit Platz 8 
von 21 gestarte-
ten Firmenstaf-
feln erreicht wer-
den.

Alles in allem 
war es eine ge-
lungene Veran-
staltung, welche 
allen gut gefallen 
hat und bei der 
man sich zur 26. 
Auflage im Jahr 
2018 hoffentlich 
wieder trifft.

Rico Neubert und 
Jan Voigt
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Arbeitsmedizinische Vorsorge in ...
… Sachsen

Früherkennung, persönliche Auf-
klärung und Beratung bezüglich der 
individuellen Gesundheitsrisiken bei 
der Arbeit, das sind die Schlagworte, 
die sich maßgeblich aus der Verord-
nung zur arbeitsmedizinischen Vor-
sorge und einschlägigen Unfallverhü-
tungsvorschriften ergeben. Vor 
diesem Hintergrund sind durch das 
Polizeiverwaltungsamt Sachsen – ba-
sierend auf Gefährdungsbeurteilun-
gen – tätigkeitsbezogen Festlegun-
gen getroffen worden, welche 
Angebots- bzw. Pflichtvorsorgen 
durch die Dienstherren anzubieten 
sind, zum Beispiel die Pflichtvorsorge 
nach G20 „Lärm“ für Beamte des Po-
lizeivollzugsdienstes. 

Bei der Wunschvorsorge geht die 
Initiative vom Beschäftigten selbst 
aus, sofern dieser Tätigkeiten ausübt, 
infolgedessen der Eintritt eines Ge-
sundheitsschadens möglich ist. 
Grundsätzlich stehen bei der arbeits-
medizinischen Vorsorge Beratung 
und Aufklärung im Fokus. Klinische 
Untersuchungen sind hierbei nur ein 
Baustein der Vorsorge und bedürfen 
der vorherigen Zustimmung durch 
den Beschäftigten.

In Abgrenzung zur arbeitsmedizi-
nischen Vorsorge ist bei risikoreichen 
Tätigkeiten, die gegebenenfalls mit 
Drittgefährdung einhergehen, zum 
Beispiel bei Arbeiten mit Absturzge-
fahr, die Eignung des Beschäftigten 
festzustellen. Eignungsuntersuchun-
gen sind gutachterliche Untersuchun-
gen im Auftrag des Dienstherrn und 
dienen dem Nachweis der gesund-
heitlichen Eignung für berufliche An-
forderungen. Insofern sind Eignungs-
untersuchungen arbeitsrechtlich 
gesondert zu vereinbaren und unab-
hängig von der arbeitsmedizinischen 
Vorsorge durchzuführen.

Simone Scotti

… Thüringen

Das Thüringer Innenministerium 
hat mit Erlass vom 16. 2. 2016 die Auf-
gabenzuweisung für die Stabsstelle 
Betriebsmedizin geregelt. Vorsorge 
zur Früherkennung von Erkrankun-
gen und Gefährdungen sowie zur in-
dividuellen Prävention und zum Er-
halt der Beschäftigungsfähigkeit sind 
zentraler Baustein der Arbeitsmedi-
zin. Die Ergebnisse der beamten-
rechtlichen Untersuchungen werden 
dem Dienstherrn mitgeteilt. In der be-
triebsärztlichen Bescheinigung wird 
nur die Teilnahme und Wiedervor-
stellung vermerkt. 

Typische Untersuchungen sind An-
gebots-, Pflicht- und Wunschvorsorge 
mit Impfberatung/Impfdurchführung. 
Aus betriebsärztlicher Sicht sind Vor-
sorgeuntersuchungen notwendig, um 
entsprechende Erkenntnis der indivi-
duellen Wechselwirkung von Arbeit 
und Gesundheit gewinnen zu kön-
nen. Diese Erkenntnisse werden un-
ter Wahrung der Schweigepflicht in 
die Gefährdungsbeurteilung (§ 5 Arb-
SchG) sowie in ein Gesamtkonzept 
„Gesundheitsmanagement“ einge-
bunden. Aus diesem Grund ist es un-
erlässlich, alle Bediensteten entspre-
chend ihrer „Gefährdungsklasse“ 
dem Betriebsarzt vorzustellen. Nach 
betriebsärztlicher Einschätzung 
kommt pro Mitarbeiter und Jahr eine 
betriebsärztliche Einsatzzeit (Grund- 
und betriebsspezifische Betreuung 
nach DGUV-Vorschrift 2) von 1,0 bis 
1,5 h in Betracht.

Auch wenn im Doppelhaushalt 
2018/2019 eine Einstellung von medi-
zinischen Personal vorgesehen ist, 
sind mit dem derzeitigen Personalbe-
stand im Bereich Stabsstelle Betriebs-
medizin die gesetzlich vorgeschriebe-
nen betriebsärztlichen Pflichtauf- 
gaben in der Thüringer Polizei nicht 
zu erfüllen. Hier ist die dringende 
Umsetzung der gesetzlich geforder-
ten Untersuchungen sowie die Ausar-
beitung und Inkraftsetzung eines Er-
lasses für die arbeitsmedizinische 
Vorsorge und Eignungsuntersuchung 
unerlässlich.
  Monika Pape

... Sachsen-Anhalt

Die „Arbeitsmedizinische Vorsor-
ge und Beratung im Polizeibereich“ 
ist für das Land Sachsen-Anhalt 
durch den Runderlass des MI vom 
22. Juni 1998 – 27.3-40554, zuletzt 
geändert durch Runderlass des MI 
vom 28. Juni 2005 – 27.31-40054, ge-
regelt. 

Das Anliegen der arbeitsmedizini-
schen Vorsorgeuntersuchungen wird 
schon in der Überschrift des Erlasses 
erschöpfend umrissen („Vorsorge 
und Beratung“). Die Vorsorgeunter-
suchungen sollten auch zur Früher-
kennung schwerer Erkrankungen 
und zur rechtzeitigen Intervention 
genutzt werden. Der Zweck aller po-
lizeiärztlichen Bemühungen ist ein-
deutig die Vermeidung der vorzeiti-
gen Dienstunfähigkeit eines jeden 
einzelnen Beamten. Dabei wird das 
Prinzip der Freiwilligkeit durch die 
Polizeiärzte in keiner Weise infrage 
gestellt. Die Arbeitsmedizinische 
Vorsorgeuntersuchung ist ein Ange-
bot des Dienstherrn, dies kann ich 
annehmen oder nicht. Hier muss ich 
deutlich machen, ob ich das Angebot 
des Dienstherrn annehmen will oder 
nicht.

Diese Vorsorgeuntersuchungen ist 
außerdem an die regelmäßige Prü-
fung der Eignung zum Führen von 
Dienstkraftfahrzeugen nach der 
Fahrerlaubnis – VO (Fahr-, Steuer- 
und Überwachungstätigkeiten) für 
alle Polizeivollzugsbeamte gekop-
pelt. Sie entspricht den Berufsgenos-
senschaftlichen Grundsätzen G25, in 
Verbindung mit der Untersuchungen 
zur Vermeidung von Gehörschäden 
nach den Berufsgenossenschaftli-
chen Grundsätzen G20 (Lärm) und 
weiteren arbeitsplatzbezogen Unter-
suchungen. Die Prüfungen werden 
allgemein als Hör- und Sehtest be-
zeichnet. 

Dazu können weiterführende Un-
tersuchungen, wie zum Beispiel ein 
Bluttest im Einzelfall bei konkreten 
Anhaltspunkten, durch den untersu-
chenden Arzt zusätzlich angeordnet 
werden.

Uwe Petermann
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